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Protokoll der Gemeindeversammlung der Gemeinde Zwingen vom 
Mittwoch, 11. Dezember 2024, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal 
 

 
Beginn:  20.00 Uhr 
 

Schluss:  22.36 Uhr 
 
Publikation:  Anschlagkasten 
  Verteilen der Einladung in alle Haushalte 
  Homepage 
  Aktenauflage 
 
Anwesend: 53 stimmberechtigte Personen 
 
Abwesend: Ümit Özden, Gemeinderat 
 Fridolin Scherrer 
  
Stimmrecht: Finanzverwalter Michael Schiener und Gemeindeverwal-

ter Andreas Schärer sind nicht stimmberechtigt. 
  
 
Medienvertreter: Bea Asper, Wochenblatt 
 
 
Stimmenzähler: Es werden vorgeschlagen und einstimmig gewählt: 

- Jean-Jaqcues Faber 
- Denise Eicher 

 
Gäste: Frank Sperisen 
 

 
Vorsitz: Gemeindepräsident Thomas Schmid  
 
Protokoll: Gemeindeverwalter Andreas Schärer 
 
 
Gemeindepräsident Thomas Schmid begrüsst die Anwesenden zur heutigen Gemein-
deversammlung und erläutert die Geschäftsordnung. Zum Abstimmungsprozedere 
wird auf § 67 GemG und für Wortmeldungen auf § 63 – 65 hingewiesen. Bezüglich der 
Versammlungsleitung wird auf § 58 GemG aufmerksam gemacht. 
 
Gemeindepräsident Thomas Schmid lässt feststellen, dass keine Einwände gegen die 
Aufnahme der Versammlung auf Tonträger geltend gemacht werden. 
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TRAKTANDEN 
 
Es wird keine Änderung der Traktandenliste verlangt. 
 
 

TRAKTANDUM 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. September 2024 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. September 2024 wird einstimmig  
genehmigt und verdankt. 
 
 

 
TRAKTANDUM 2 
Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 
 
Gemeindepräsident Thomas Schmid informiert die Versammlung, dass bei der Firma 
BDO AG ein 10jähriger Aufgaben- und Finanzplan (AFP) beauftragt werden soll. Die 
Firma BDO hat uns vor 4 Jahren bereits bei einer Finanzanalyse unterstützt. Der 10jäh-
rige Aufgaben- und Finanzplan (AFP) soll an der nächsten Gemeindeversammlung 
vorgestellt werden. Im Prinzip möchten wir diesen bereits mit der Projektvorstellung 
vom 19. Februar 2025 vorliegen haben. 
Details hierzu folgen unter dem Traktandum „Diverses“. Dieses wichtige Datum „Vor-
stellung Neues Schulhaus“, bitte ich Euch einzutragen. Dann möchten wir auch die 
Finanzierung und die Auswirkungen auf den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) aufzei-
gen. Dies ist der Grund für die gewählte Vorgehensweise: Erstellung durch BDO AG 
und zur Kenntnis bringen an der nächsten Gemeindeversammlung.  
 
Die Gemeindeversammlung nimmt die Informationen zum AFP zur Kenntnis. 
 
 

 
TRAKTANDUM 3 
Budget 2025 
 
Eintreten: 
Gemeindepräsident Thomas Schmid lässt die Versammlung feststellen, dass das Ein-
treten auf das Geschäft nicht bestritten wird. 
 
Festsetzung der Grundlagen zum Budget 2025 

 
1. Des Gemeindesteuerfusses für natürliche Personen von 59% der Staatssteuer, 

wie bisher 
2. Der Ertragssteuer für juristische Personen von 46% der Staatssteuer, wie bisher 
3. Der Kapitalsteuer für juristische Personen von 55% der Staatssteuer, wie bisher  
4. Der Wassergebühr für Frischwasser von CHF 2.00 pro m³ exkl. MWST wie bis-

her und der Grundgebühr von CHF 100.00.00 pro Wasserzähler exkl. MWST, 
neu 

5. Der Abwassergebühr für Schmutzwasser von CHF 1.40 pro m³ exkl. MWST, wie 
bisher und der Grundgebühr von CHF 60.00 pro Wasserzähler exkl. MWST, neu 

6. Der Abfallgrundgebühr je Haushalt und Gewerbeeinheit von CHF 50.00,  
wie bisher 
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7. Der Hundetaxe von CHF 130.00 für den ersten Hund und CHF 180.00 für jeden 

weiteren Hund, wie bisher 

 
Thomas Schmid: Es ist alles wie bisher. Zu den Wasser- und Abwassergebühren: 
Letztes Jahr haben wir diese ausgehoben resp. auf null Franken gesetzt. Dies wegen 
dem (Kantons-) Gerichtsurteil, welches besagte, dass das Erheben von Grundgebüh-
ren pro Wohn- resp. Gewerbeeinheit per se nicht rechtens ist. Was man darf, ist pro 
Wasserzähler. Wir haben deshalb die Grundgebühr, die wir früher schon einmal bei 
CHF 100.— (Wasser) hatten und CHF 60.— beim Abwasser. Dies einfach pro Was-
serzähler, dies bedeutet, dass wenn ein Gebäude mehrere Gewerbe beinhaltet und 
nur einen Wasserzähler hat, dann bezahlt man für das Gebäude nur eine Grundge-
bühr. Wir haben klar vorgenommen, die beiden Reglemente zu überarbeiten für die 
Gemeindeversammlung. Es gab verschiedene Ideen, dass man es pro Wasserzähler 
macht und dabei die Dimension des Wasserzählers berücksichtigt. Da sind wir auf 
Schwierigkeiten gestossen. Teilweise hätten kleine Einfamilienhäuser einen grossen 
Wasserzähler gehabt und Mehrfamilienhäuser andererseits nur einen für eine kleine 
Leitung. Es gibt noch eine zweite Geschichte. Es einigen Jahren haben wir elektroni-
sche Wasserzähler, die wir ablesen. Auch dies bedingt eine Anpassung unserer Reg-
lemente, die wir noch nicht vorgenommen haben. Dies haben wir uns fürs 2025 fest 
vorgenommen, um definitiv eine Grundlage für diese Grundgebühr zu schaffen. 
Thomas Schmid verliest die Grundlagen zum Budget. 
 
Wortmeldungen: 
 
Thomas Spano: Ich habe eine Frage zu den Spezialfinanzierungen Wasser und Ab-
wasser. Ich möchte vom anwesenden Finanzverwalter angesichts der künftigen In-
vestitionen wissen, wie sich die Kubikmeterpreise entwickeln werden? Ist hier eine 
Erhöhung geplant, von der ich ausgehe? Das ist die erste Frage und die Zweite be-
trifft: Diese CHF 160.--, die im Durchschnitt im Kanton Baselland eine der höchsten 
ist. Daher interessiert mich, wie man auf diese Zahl gekommen ist? 
Wie Thomas Schmid sagte, hatten wir in der Vergangenheit CHF 100.-- und CHF 
60.--, wie kam man auf diese Zahlen? 
Thomas Schmid: Diese Frage möchte ich gerne zurückstellen, hierzu haben wir spä-
ter „Folien“ vorbereitet. Dies beim Budget 2025. Dort sieht man auch, wieviel Geld 
die Sonderfinanzierungen umfassen. Die zweite Frage betrifft: Für was ist die Grund-
gebühr resp. die Mengengebühr? Die Grundgebühr betrifft die Infrastruktur und Men-
gengebühr, das Wasser, das man trinkt. Vor acht Jahren hat man diese Zahlen CHF 
100.-- und CHF 60.— rechnerisch, bei der Einführung der beiden Reglemente, ermit-
telt. So wurde dies festgehalten. Vorher kannte Zwingen keine Grundgebühr. Davor 
rechnete man alles über die Mengengebühr ab. Es gibt auch andere Modelle, die al-
les über den Kubikmeterpreis abwickeln. 
Insgesamt erachte ich es als eine faire Geschichte, wenn man die Menge, die man 
bezieht, über die Mengengebühr bezahlt sowie eine Grundgebühr für die Bereitstel-
lung des Netzes. 
Mike Hess (Eichhölzli): Ich habe auch eine Frage dazu: Denn ich bin nicht einver-
standen mit der Grundgebühr. Vor einem Jahr sagte man, man verzichte auf die 
Grundgebühr, damit man das Reglement anpassen kann. Nun war es innerhalb ei-
nes Jahres anscheinend nicht möglich, das Reglement anzupassen. Obwohl es si-
cher Modelle dazu gibt. Darum bin ich dafür, dass man dies nochmals um ein Jahr 
verschiebt. 
Ich empfehle dies mit der Wassergrundgebühr zurückzustellen. 
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Thomas Schmid: Georges. 
Georg Furler: 2013/14 machte Zwingen schon einmal einen Versuch mit einer Was-
sergebühr. Die Grundgebühren wurden damals vom Souverän abgelehnt, da die Ge-
bühren sehr viel höher ausfielen als zuvor. Anschliessend haben Felix Kurt und 
meine Wenigkeit mit dem damaligen GR Pascal Cueni den Auftrag gefasst, die Reg-
lemente zu überarbeiten. Wir machten das anhand des Musterreglements, gleichzei-
tig wurde ein Fünfjahresfinanzplan auf Kontierungsebene erstellt. Dieser berücksich-
tigte die Investitionen über fünf Jahre. Gleichzeitig machte man einen Mix zwischen 
Grundgebühr und Mengengebühr. Die Grundgebühr sei nicht für die Infrastruktur, 
sondern eine Leistungsgebühr für die Kapital- und Personalkosten. Die Mengenge-
bühr für den Wasserbezug pro Kubikmeter. 
Für die Einführung von Gebühren pro Wasserzähler fehle es klar an der Rechts-
grundlage. Dementsprechend stelle ich den Antrag, die Grundgebühr gemäss Regle-
ment zu belassen. Letztes Jahr wurde gesagt, dass der Fonds der Wasserkasse voll 
sei. 
Georg Furler: Ich stelle den Antrag, dass die Grundgebühr für Wasser auf CHF 50.-- 
und fürs Abwasser CHF 20.-- betragen solle. Zudem erkläre ich mich bereit, zusam-
men mit Herrn Schiener, den Finanzplan zu erstellen und zu aktualisieren. Danach 
können wir wieder diskutieren, wie diese Grundgebühren ausfallen sollen. 
Angesichts der 650 Wasserzähler, da sie pro Haushalt und nicht pro Wasserzähler 
erhoben würden. Bei rund 1400 Haushaltungen, die wir in der Gemeinde haben, sei 
es ungerecht, wenn ein Einfamilienhaus 100 Franken zahle, während ein Mehrfamili-
enhaus mit mehreren Wohneinheiten nur 20 Franken pro Wasserzähler zahle. Daher 
stelle ich den Antrag gemäss Reglement, Grundgebühren von CHF 50.— für Wasser 
und CHF 20.-- und für Abwasser zu erheben.  
Es folgt ein emotionaler und widersprüchlicher Schlagabtausch zwischen Thomas 
Schmid und Georg Furler. 
 
Thomas Schmid: Das Gerichtsurteil vom September 2023 besagt, dass die Grundge-
bühr nur für den Anschluss und nicht pro Wohneinheit oder Gewerbeeinheit erhoben 
werden dürfe. Die Grundgebühr dürfe nur pro Anschluss verlangt werden. 
Es wurde festgestellt, dass, wie bei anderen Gemeinden, im Reglement festlegt wer-
den könnte, dass ein Mehrfamilienhaus eine Grundgebühr basierend auf der Anzahl 
der Wohnungen bezahle. Das darf man unterscheiden. Das ist absolut richtig. So ein 
Reglement haben wir jedoch nicht und null Franken wollten wir nicht noch einmal ma-
chen. 
Thomas Schmid: Haben wir kein Bild? Gemeindeverwalter, Andreas Schärer: Ich 
könnte dir hierzu Unterlagen (Dokumente) einblenden. Thomas Schmid: Nein, 
braucht es nicht. 
Richtig ist, dass im Vorjahr keine 100 Franken Grundgebühr erhoben wurden und 
dass es nicht möglich war, 2024 ein neues Reglement zu erstellen. Georg Furler 
sagt: Die Wasserzählergebühr stehe wegen der drei bis vier verlorenen Gerichtsfälle 
zur Diskussion. Thomas Schmid: Nein es gibt ein Gerichtsurteil!  Georg Furler ener-
viert: Nein, ich habe gehört, es seien 3-4 Urteile. 3-4 habt ihr verloren. 
Ich habe mich heute nochmals beim Leiter des Amtes für Umweltschutz des Kantons 
Bern erkundigt korrigierend Baselland, er sagt klar, wir können weiterhin pro Haus-
halt die Gebühren verlangen und müssen diese nicht pro Wasserzähler erheben. Das 
ist ein Witz, dass dies ein Bundesgerichtsentscheid sei. Das hat mir der Leiter des 
Amtes für Umweltschutz heute schriftlich mitgeteilt. Thomas Schmid: Ja, es handelt 
sich um einen kantonalen Entscheid, den wir vorliegen haben und nicht vom Bundes-
gericht. 
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Niggi Schwarb: Wir sind da involviert, bei diesem Affentheater. Wir mussten gericht-
lich dagegen vorgehen, da die 5-6 Sitzgesellschaften vor Jahren als Gewerbeeinhei-
ten taxiert wurden. Ich stelle fest, es ist noch nicht fertig. Thomas Schmid: Ja, es ist 
noch nicht gelöst. Wir haben es reglementarisch noch nicht gelöst. Ich stelle fest, die-
ser Gemeinde fehlt es an Führung. Es ist nicht möglich, wir haben ein Gerichtsurteil, 
wir haben Steuerzahler, die verrückt gemacht wurden. Schlimmer geht es gar nicht. 
Die sind immer noch „stinke sauer“. Das kann doch nicht sein. Das ist eine Feststel-
lung. Thomas Schmid: Das ist die Feststellung zum fehlenden Reglement. 
Niggi Schwarb: Dann macht doch mal etwas. Eines schönen Tages habt ihr eine 
Sitzverlegung am Hals. 
Thomas Schmid: Wir haben kein Bild? Gemeindeverwalter, Andreas Schärer: Doch 
ich wollte euch die E-Mail mit dem Gerichtsurteil zu den Grundgebühren einblenden, 
dass ich am Samstag verschickte. Thomas Schmid: (sagt etwas). Andreas Schärer: 
Brauchst du nicht? 
Thomas Schmid: Wir haben den Antrag von Mike Hess, nochmals analog 2024 auf 
die Grundgebühr für 2025 zu verzichten, weil wir keine reglementarische Grundlage 
haben. 
Aber es ist richtig, wir haben kein Reglement. Als erstes stimmen wir darüber ab: Auf 
die Grundgebühr wie 2024 zu verzichten und danach über den Antrag von „Georges“ 
für die Erhebung von 50 Franken für Wasser und 20 Franken für Abwasser.  
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt, die Grundlagen zum Budget 2025 zu genehmigen. 
 
Beschlüsse: 
Der Antrag von Mike Hess, die Grundgebühren analog Vorjahr bei CHF 0.00 zu be-
lassen wird mit 27:10 Stimmen angenommen. 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Grundlagen zum Budget 2025 einstim-
mig. 
 
 
Wortmeldung: 
Georg Furler: Das ist wieder ein Vorgehen, das nicht rechtskonform ist. Normaler-
weise stimmt man zuerst über den Antrag aus der Versammlung ab und hier ist gar 
kein Antrag. 
Thomas Schmid: Doch Mike Hess stellte den Antrag, die Grundgebühr auf null Fran-
ken zu setzen. Ja und du hast den Antrag für die Erhebung von 50 Franken für Was-
ser und 20 Franken für Abwasser gestellt. 
Wir probieren es noch mit 50 und 20 Franken.  Georg Furler: Nein, ist gut. Den An-
trag braucht es nicht mehr. 
Thomas Schmid: Grundgebühr für Wasser und Abwasser wird für das Jahr 2025 auf 
null Franken gesetzt. Daraus ergibt sich der klare Auftrag, ein Reglement zur Erhe-
bung der Grundgebühr zu erstellen. 
Aufgrund dieser Änderung lässt Thomas Schmid nochmals über die Grundlagen zum 
Budget abstimmen. 
 
Beschlüsse: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Grundlagen zum Budget 2025 einstim-
mig.  
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TRAKTANDUM 4 
Genehmigung des Budgets 2025 
 
Thomas Schmid erläutert das Budget 2025: Das Ergebnis aus den langen Budgetsit-
zungen ist nicht sehr erfreulich. Für das Jahr 2025 wurde ein Aufwandüberschuss 
von CHF 675'423.30 Franken prognostiziert, während für das Jahr 2024 ein Auf-
wandüberschuss von 265'776.-- budgetiert wurde. Diese Verschlechterung um 
409‘647.-- Franken wurde als besorgniserregend angesehen.  
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Alle Budgetabwicklungen über 15‘000.-- Franken sind in der Botschaft zu finden. Es 
handelt sich um eine Mischung aus unechten und echten Abweichungen. 
Thomas Schmid: Ich erteile Michael das Wort, um die grösseren Budgetabweichun-
gen zu erklären. 
Michael Schiener: Das mache ich selbstverständlich sehr gerne. Es ist das erste Mal, 
dass ich Ihnen diese Informationen präsentieren darf. In diesem Jahr gab es viele 
Abweichungen in der Botschaft. Aufgrund von Differenzen bei den Kontierungsregeln 
musste der Kontoplan gemäss HRM2 überarbeitet werden. Ich werde Ihnen die 
grössten Abweichungen aufzeigen, um zu erläutern, weshalb das Ergebnis schlech-
ter aussieht als erwartet: 
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Michael Schiener: Durch die Ablehnung der Grundgebühr kehrt das erwartete Ergeb-
nis beim Wasser von einem Tagesüberschuss von CHF 7'389.-- zu einem Aufwands-
überschuss von 57'011 Franken um. Beim Abwasser wurde ein Aufwandsüberschuss 
von 240'290 Franken erwartet, der durch die Ablehnung der Grundgebühr auf 
278'930 Franken ansteigt. Beim Abfall bleibt die Situation unverändert. Das erwartete 
Eigenkapital beim Wasser, unter der Annahme des Budgets 2024, beläuft sich auf 
knapp 1,8 Millionen Franken und beim Abwasser auf ungefähr 2,6 Millionen Franken. 
Bei der Abfallkasse wird es knapp, was Anpassungen auf der Kosten- oder Einnah-
menseite erforderlich macht. 
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Michael Schiener: 7,4 Mio. CHF für eine Gemeinde wie Zwingen ist ein grosses 
Investitionsprogramm. Thomas willst du noch etwas zum Heizungsersatz sagen? 
Thomas Schmid: Die Pumpversuche sind ganz gut verlaufen. Wir möchten künftig 
das Grundwasser mit einer Grundwasserwärmepumpe nutzen. Damit möchten wir 
die Energie erzeugen, die wir dann für das Primarschulhaus, das neue Schulhaus 
aber auch die Sekundarschule heizen können. Zudem könnte man auch die Heizung 
des GGZ dadurch ablösen. Dafür benötigen wir ca. 500 Kilowatt und mit den 
Pumpversuchen erreichen wir etwas über 400 Kilowatt. Bei den 500 Kilowatt handelt 
es sich um einen absoluten Ausnahmewinter, für den es diese Leistung braucht. 
Ein Nachtragskredit von 60'000 Franken wird benötigt, um die Kosten mit einer Ge-
nauigkeit von plus/minus 10% für das Gesamtprojekt bis im März zu ermitteln.  
Ziel ist es, im März über das Schulhaus und über die neue Heizung abzustimmen. 
Michael Schiener: Wenn keine Fragen sind, dann gehen wir weiter. Sie alle kennen 
den Zustand des Schlossplatzes, der aufgrund des Brandfalles und den Bauarbeiten 
stark beschädigt. Eine Sanierung wird mit Kosten von 90'000 Franken veranschlagt. 
Weitere Sondervorlagen werden dann separat traktandiert werden, darum wurden 
diese hier nicht aufgeführt. 
Unerfreulich ist natürlich die Selbstfinanzierung von nur rund CHF 500‘000.--, welche 
es nicht erlaubt, die Investitionen zu finanzieren und die Schulden abzubauen. 
Dies zieht zwei Folgen nach sich: Daher wird ein Grossteil der Investitionen durch 
Fremdkapital, insbesondere durch Kreditaufnahmen bei Banken, gedeckt werden 
müssen. Dies führt zu einer Erhöhung der Verschuldung der Gemeinde. Man rech-
nete damit, dass von den geplanten 8 Millionen Franken Investitionen etwa 6 Millio-
nen fremdfinanziert werden müssen, was die Schulden auf über 20 Millionen Franken 
ansteigen lassen würde. Dies würde im Vergleich zum Vorjahr auch eine Erhöhung 
der Zinskosten um etwa CHF 166‘000.-- bedeuten. 
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Niggi Schwarb: Ich danke Herrn Schiener für die Erläuterungen. Ich vermisse den 
Kostenanteil von Zwingen an der Ried Brücke. Thomas Schmid: Im Finanzplan ist die 
Brücke enthalten. Michael Schiener: Ja, das ist korrekt und zwar mit einem ersten 
Kostenanteil von rund CHF 700‘000.— für den ersten Teil. Die Gesamtkosten der 
Brücke wurden auf über 2,2 Millionen Franken geschätzt, wobei ein Teil der Kosten 
im Investitionsprogramm 2026 berücksichtigt werden soll.  
Niggi Schwarb: Mich erfreut, dass mit Herrn Schiener mal jemand rechnen kann. Mi-
chael Schiener: Zum Teil im Kopf und zum Teil nehme ich auch die Hilfsmittel dazu. 
Thomas Schmid: Die Brücke ist wichtig, da sie das Gewerbegebiet von Zwingen er-
schliessen würde und vom Agglo-Programm unterstützt wird. Man hoffte, dass die 
Kosten bis Juni 2025 klar sein würden, um das Projekt vorstellen zu können. 
 
Thomas Spano: Mein Puls geht immer noch hoch angesichts der hohen Schulden 
und die kontinuierlichen Ausgaben der Gemeinde. Die Gemeinde sei gezwungen, 
sich hoch zu verschulden, während gleichzeitig Ausgaben von 420‘000 bis 300‘000 
Franken getätigt würden. Ich fordere, dass nur das Notwendigste ausgegeben wird, 
um die Kosten zu kontrollieren. Die künftige resp. ungewisse Vermietung von Woh-
nungen für CHF 2‘000 bis 3‘000.— sei ebenfalls ein grosses Risiko. 
Daher muss das Budget 2025 zurück an den Absender. Es muss ein roter Strich ge-
zogen werden und gesagt werden: Das ist nicht nötig (wiederholend). Das ist nicht 
nötig, Eine Bauverwaltung für CHF 240‘000.— plus CHF 60‘000.— für Beratung. 
Wieso braucht ein Bauverwalter rechtliche Beratung für CHF 60‘000.--. Thomas 
Schmid: Das habe ich nicht gesehen. Michael Schiener: Vielleicht war ich zu wenig 
präzis. Dir CHF 240‘000.— sind für die Bauverwaltung als Gesamtkosten und die 
CHF 60‘000.— sind für Baugesuchsprüfung. 
Thomas Spano: Ich kann nicht ruhig schlafen, wenn ich diese Zahlen sehe. 
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Ermano Imondi: Ich hätte noch ein paar Fragen, aber ich verzichte nun darauf. Die 6 
Mio. CHF werden sich aufkumulieren. Die Bildung ist wichtig, aber das führt zu einer 
Verschuldung von 20 bis 25 Mio. CHF. Dann ergeht es uns wie der Stadt Laufen, die 
mit Steuererhöhungen kommen muss. Mir fehlt die Planung- Wo führt das hin, 
Thomas? Wenn ich das richtig sehe, dann sprechen wir von 8 bis 10 Steuerprozen-
ten. Gibt es Investitionen, die wir zurückstellen können? 
Welches sind unsere Prioritäten? Sicher das Schulhaus und die Ried Brücke, über 
den Rest müssen wir nun diskutieren. Ist das nötig?  
Ermando Imondi: CHF 90.000.— für den Schlossplatz, das ist ein rechter Betrag. Mir 
macht dies Angst und ich sehe keinen Fahrplan von Euch.  
Thomas Schmid: Diese Summe ist notwendig, um den Schlossplatz zu sanieren, um 
zukünftige Veranstaltungen (Gemeindeversammlungen) und um die Nutzungsmög-
lichkeiten des Platzes zu gewährleisten.  
Noch eine Frage: Weiss der Investor Jost Krummenacher davon, dass es Steuerer-
höhungen geben wird? 
Thomas Schmid: Wie hast du dies gerechnet, nimmst du die Arbeit von BDO vor-
weg? Wir haben dies auch erkannt und darum BDO mit der Finanzanalyse beauf-
tragt.  
Mike Hess: Vor 4 Jahren habe ich darauf hingewiesen: So grosszügig, wie wir das 
Geld ausgeben, laufen wir in eine Steuererhöhung hinein. 
Thomas Schmid: Das ist eine zweischneidige Angelegenheit mit den Steuererhöhun-
gen. Laufen verlässt diesen Pfad nun und ich bin der Meinung mit den 59% bleiben 
wir im Laufental attraktiv. Damit kann man gute Steuerzahler anziehen. Wenn nächs-
tes Jahr jemand zuzieht, dann hat Laufen zwar den Schnellzug. Wir aber sind mit der 
S-Bahn genauso gut erschlossen und haben den Steuersatz von 59%. Ich habe nicht 
so sehr Angst. Die 18 Mio. CHF, die wir abschreiben müssen, da habe ich nicht so 
Angst. Schliesslich haben wir davon, 3 Mio. CHF vorfinanziert. Das sind hohe Be-
träge, die wir abschreiben müssen und die sich auf die Erfolgsrechnung durchschla-
gen werden. Darum machen wir die Studie mit BDO AG. Darum machen wir diese 
Studie. Schlussendlich müssen wir daran denken, unser Tafelsilber zu verkaufen, um 
unsere Schulden zu finanzieren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. 
Georg Furler: Ja, ich schliesse mich auch meinen Vorrednern an. An der Budget-Ge-
meindeversammlung vor einem Jahr habe ich gefragt, ob die Investitionen von CHF 
20 Mio. alles beinhalten und ob wir tatsächlich im 2028 einen ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt haben? 
Dann habe ich gefragt, stimmt das? Sind alle Abschreibungen, sind alle Zinsen, sind 
alle zusätzlichen Betriebskosten beinhaltet, damals hat mir der Gemeinderat das be-
stätigt. Vor allem als Herr Schiener sagte, wir haben Ende 2025 20 Mio. CHF Schul-
den, dann leuchteten bei mir die Alarmglocken. Jetzt kommen noch 20 Mio. CHF 
dazu, dann sind wir bei 40 Mio. CHF. Das Schulhaus ist aufgrund der vorliegenden 
Zahlen aus meiner Sicht nicht finanzierbar.  
Thomas Schmid: Man sieht es ja bei der Bildung und beim Sozialen, das sind die Be-
reiche mit den hohen Kostensteigerungen, auf die wir wenig Einfluss haben. 
Die Situation beispielsweise mit der Logopädie, die wir uns von Schulleitung und 
Schulrat erklären liessen. Wir sprechen von Faktor drei innert drei Jahren. Zurzeit, 
als wir noch eine eigene Logopädin hatten, war dies günstiger. Das Problem ist da-
bei, dass wir niemanden finden konnten. Das ist leider so und macht mir grosse Sor-
gen. Letztendlich müssen wir daher auch Steuererhöhungen ins Auge fassen. 
Niggi Schwarb: Ich war damals an der Gemeindeversammlung als BDO ihre Finanz-
analyse vorstellte. Damals hat der alte Finanzverwalter gesagt, es sei überhaupt kein 
Problem, wenn die Steuereinnahmen einer juristischen Person wegfallen, dann wird 
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dies durch den Finanzausgleich kompensiert. Völlig locker hat er dies erzählt. Jetzt 
will man wieder eine Studie machen, wenn ich sehe, dass man externe Dienstleistun-
gen im Wert von CHF 1,25 Millionen ausweist, dann müsste man sich diese Kosten  
in Betracht ziehen. Es gibt viele gebundene Ausgaben, das ist mir klar. Der Teil mit 
der Bauverwaltung ist mir klar, den haben wir hier drinnen mitverschuldet. Wir sag-
ten, den Bauverwalter kann man nicht brauchen, also geben wir es extern. Extern ge-
ben heisst aber immer zu höheren Kosten in jeder wirtschaftlichen Situation! Ich 
möchte beliebt machen, die Verwendung der CHF 1,25 Millionen zu überprüfen, da 
diese Mittel bisher nicht sinnvoll eingesetzt worden sind. BDO kann lange analysie-
ren, wenn wir hier nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Wir müssen besser hin-
schauen, irgendjemand, das kann auch die Rechnungsprüfungskommission sein, 
muss ernsthaft den Einsatz dieser CHF 1,25 Millionen prüfen. Diese Mittel müssen 
sinnvoll eingesetzt werden. Die internen Leute müssen schauen, dass diese Firma 
geführt wird. Im Moment findet man wieder Leute. So ein Budget kann man nicht ab-
segnen. 
Thomas Schmid: Gut. Dann erteile ich Niklaus Thomet von der GRPK das Wort. 
 
Niklaus Thomet verliest den GRPK-Bericht: 
 

  
 
Niklaus Thomet: Zwingen hat kein Geld, die Investitionen zu finanzieren und muss 
hierfür Geld aufnehmen. Die Abschreibungen, die zu erwarten sind, werden die künf-
tigen Budgets extrem belasten. Das wurde bereits gesagt und ich möchte dazu er-
gänzen: Die Zunahme der Schulden im Jahre 2025 mit einem Zinssatz von 1.25% 
gerechnet, was sehr tief ist, macht rund CHF 93‘000.— an zusätzlichem Aufwand 
aus. 
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Ermando Imondi: Das ist ein Steuerprozent. Das sind unsere Erläuterungen. Gibt es 
noch Fragen an mich? 
Thomas Schmid: Gut. Besten Dank. Dem Gemeinderat ist die Situation natürlich 
auch bekannt. Wir stellen den Antrag: Michael Schiener (intervenierende): Darf ich 
nochmals kurz wiederholen, der Ertragsüberschuss bei der Wasserversorgung wird 
so nicht stattfinden, sondern wir werden einen Aufwandüberschuss von CHF 
57'011.— und bei der Abwasserbeseitigung wird sich dieser auf CHF 278'930.— er-
höhen. Bei der Abfallbeseitigung bleibt es beim Aufwandüberschuss von 23'003.20. 
Thomas Schmid: OK. Gut, wer dem Antrag zustimmen kann. Verständnisfrage. 
Thomas Spano: Ja, ich habe eine Verständnisfrage: Wenn man einen Antrag stellen 
will, bevor hier abgestimmt wird. Wenn nun alle zustimmen, dann kann ich ja keinen 
Antrag mehr stellen. Thomas Schmid: Ja, wenn du einen Antrag zu einer Budgetposi-
tion hast. Dann geht das. 
Thomas Spano: Darf ich nun sagen, dass ich einen Antrag stellen will? Thomas 
Schmid: Ja, du darfst einen Antrag stellen.  Thomas Spano: Dann versuch ich es ein-
mal. Ich stelle den Antrag, dass das Budget, welches der Gemeinderat beantragte, 
zurückgewiesen werden sollte, damit es der Gemeinderat überarbeiten kann. 
Thomas Schmid: Aber dann kannst du einfach Nein stimmen. Thomas Spano: Aber 
eben, das war meine Frage. Thomas Schmid: Wenn du das Budget nicht genehmi-
gen willst, dann kannst du natürlich Nein sagen. Thomas Spano: Ist das richtig so?  
Thomas Schmid: Ja. Dafür musst du keinen Antrag stellen, sondern einfach Nein 
stimmen.  
Wildes Durcheinander aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen im Saal. 
Thomas Schmid (ordnend): Nein, das Budget (Traktandum) kann nicht bestritten wer-
den. Man kann es nur ablehnen. Zum Budget muss man keine Eintretensdebatte füh-
ren. Man kann es nur annehmen oder ablehnen. 
Ermando Imondi: Ich muss dem widersprechen. Die Eintretensfrage muss gestellt 
werden. Thomas Schmid: Aber nicht beim Budget, Entschuldigung. Nein. Ermando, 
nicht beim Budget. Es ist halt einfach nicht so. 
Nach längerem hin und her stellt Thomas Spano seinen Antrag: Ich stelle den An-
trag: Ich hoffe, dass ich es richtig formuliere. Das Budget, das der Gemeinderat prä-
sentierte, das zur Abstimmung vorliegt, zurückgewiesen wird, nicht angenommen 
wird und zurückgeht an den GR, um es an der nächsten Gemeindeversammlung neu 
vorzustellen. Thomas Schmid: Gut, dann stimmen wir über den Antrag von Thomas 
Spano «Zurückweisung des Budgets» ab. 
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Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget der Erfolgsrech-
nung 2025, welches einen Aufwandüberschuss von CHF 675’423.30 ausweist und 
die Bruttoinvestitionen von CHF 7’445’100.00 ins Verwaltungsvermögen und CHF 
1’500’000.00 ins Finanzvermögen zu genehmigen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gegenantrag von Thomas Spano das Budget 2025 zurückzuweisen wird mit 
39:13 Stimmen angenommen. 
In der Schlussabstimmung wird das Budget der Erfolgsrechnung 2025, welches ei-
nen von CHF 675’423.30 ausweist und die Bruttoinvestitionen mit 13:39 Stimmen ab-
gelehnt. 
 
 
 
 

TRAKTANDUM 5 
Genehmigung Nachtragskredit zur Sondervorlage vom 18.12.2019 «Dorf- 
strasse Tiefbauarbeiten 3. Etappe» (Kredit 6150.5010.33) CHF 165'000.00 
 
Thomas Schmid übergibt das Wort Michel Ellenberger. Michel Ellenberger: 
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Michel Ellenberger: Die Schlussabrechnung von Albin Borer AG ist noch ausstehend. 
Die CHF 165‘000.— basieren auf den Angaben des Ingenieurs. Nebst den Mehrkosten 
für die längere Wasserleitung, das Abwasser betrifft dies vor allem auch die Oberflä-
chengestaltung. Frank Sperisen: Ja, ich kann das schon machen. 
Thomas Schmid interveniert: Die CHF 165‘000.— betreffen nur die Position Strassen-
bau Konto 6150.5010.33. 
Michel Ellenberger: Entschuldigung, mein Fehler. Frank Sperisen: Zur Vorgeschichte 
möchte ich folgendes festhalten: Im Jahr 2016 wurde beschlossen, die Wasser- und 
Abwasserleitungen in der Dorfstrasse zu erneuern. Von Ermando wurde ich angefragt, 
ein Vorprojekt zu machen. Die Kostenschätzung datiert vom 14.10.2016. Ein Gemein-
deversammlungsbeschluss vom 18.12.2019 legte den Grundstein für die Umsetzung 
der Etappe. Im Juni 2020, sechs Monate nach dem Budgetentscheid, wurde das Pro-
jekt schliesslich umgesetzt. 
Im Juni 2020 wurde ein Vergabeantrag für ein Bauprojekt im Rahmen der Dorfgestal-
tung abgeschlossen, einschliesslich eines Werkvertrags mit dem Baumeister. Im An-
schluss wurde ein Masterplan für die Dorfgestaltung entwickelt, der Ende 2022 von 
der Gemeindeversammlung genehmigt wurde. Der Gestaltungsplan wurde dann eins 
zu eins umgesetzt. Während dieser Zeit fanden mehrere Sitzungen statt, darunter 
eine mit einer Kommission und zwei weitere ohne deren Beteiligung. Im Jahr 2023 
war eine umfangreiche Anpassung des Projekts erforderlich, die eine Neuzeichnung 
der Pläne notwendig machte. Diese Anpassungen führten zu erheblichen Änderun-
gen im Projektumfang, darunter die Integration von fünf steinigen Rinnen und einer 
Bogen- und Reihepflästerung von 510 m², was über 400 m² mehr war als ursprüng-
lich geplant wurde. Das Projekt musste daher neu gezeichnet werden, diese Mehrar-
beiten führten zu höheren Kosten, die in den Jahren 2024 anfielen. Es wurde eine 
Entsorgungsphilosophie entwickelt, die massive Anpassungen erforderte. Das ist 
eine Tatsache. In den Sitzungen und mit der kantonalen Beschaffungsstelle wurde 
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diskutiert, ob ein Verfahrensabbruch bei den Baumeisterarbeiten möglich sei, was je-
doch als unzulässig erachtet wurde. Stattdessen musste das Projekt mit den beste-
henden Verträgen und Offerten weitergeführt werden. Der Baumeister hatte An-
spruch auf eine Entschädigung, wenn die Kosten stiegen, da es keine Pauschalauf-
träge gab. Die Kosten wurden auf Basis der ausgehobenen und entsorgten Kubikme-
ter berechnet, was jedoch noch nicht abgeschlossen war. Es wurde festgestellt, dass 
es unrealistisch sei, genaue Kostenangaben zu machen, solange das Projekt nicht 
abgeschlossen sei. Ein weiteres Problem war das Fehlen von Ausmassen vom Bau-
meister Albin Bohrer, was die Bauverwaltung bemängelte. Es wurde beschlossen, 
keine Teilrechnungen mehr zu zahlen, bis die Ausmasse vorliegen und bereinigt wer-
den können. Ein Ziel war es, die Ausmasse bis zum heutigen Tag zu erhalten, was 
jedoch nicht erreicht wurde. Es wurde ein Angebot gemacht, die Ausmasse am 20. 
Dezember zu erhalten, was als zu spät angesehen wurde. 
In der Sitzung wurde intensiv über die finanziellen und organisatorischen Aspekte ei-
nes Bauprojekts diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Pflasterarbeiten. Dame 
aus dem Plenum: Äusserte die Meinung, dass keine weiteren finanziellen Mittel be-
reitgestellt werden sollten, solange das volle Ausmass der Kosten nicht klar sei. Es 
wurde festgestellt, dass durch Projektänderungen neue Preise entstanden sind, die 
nicht in den ursprünglichen Budgetplanungen enthalten waren. Diese Änderungen 
führten zu Nachtragspreisen, die ergänzt wurden. Frank Sperisen erklärte: Dass die 
aktuelle finanzielle Situation keine Auswirkungen auf den Kostenrahmen habe, je-
doch sei es schwierig, eine endgültige Aussage zu treffen, da noch nicht alle Arbei-
ten abgeschlossen seien. Er betonte, dass bis zum nächsten Dienstag weitere Fort-
schritte erwartet würden, die eine genauere Einschätzung der Kostenentwicklung er-
möglichen könnten. 
Frank Sperisen berichtete von einem Treffen mit dem Präsidenten des Schweizeri-
schen Pflastermeisterverbands im Zusammenhang mit dem Masterplan, bei dem die 
Pflasterarbeiten besprochen wurden. Er bedauerte, dass er als Projekteingenieur 
nicht eingeladen war, erhielt jedoch den Bericht und stand in Kontakt mit Herrn 
Codruvi. Es wurde versucht, die alten Steine zu prüfen und wiederzuverwenden, was 
sich jedoch als unrealistisch herausstellte, da viele Steine beschädigt waren. Dies 
führte dazu, dass neue Steine gekauft werden mussten, was zu den Mehrkosten 
führte.  
 
Wortmeldungen: 
Daniel Eicher: Ich bin erstaunt über die Arbeitsweise und die Kompetenzverteilung 
innerhalb des Projekts. Ich erinnere daran, dass vor drei Jahren durch die Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission der Schlusshauskredit kontrolliert wurde, bei 
dem CHF 250‘000.— für eine „Planungsleiche“ in den Sand gesetzt wurden. Der Ge-
meinderat sagte dazu, wir haben unsere Lehren daraus gezogen und das wird nicht 
mehr vorkommen. Mir selber wurde versichert, dass die Kosten immer noch gültig 
seien, obwohl ich darauf hinwies, dass die Offerte fünf Jahre alt ist. Nun sei jedoch 
das Projekt ohne Genehmigung durch die Gemeindeversammlung angepasst wor-
den, was zu Mehrkosten von 165'000 Franken führte. Daniel Eicher fragt nach, in 
welcher Kompetenz solche Anpassungen vorgenommen wurden? Thomas Schmid: 
Der Masterplan wurde von der Gemeindeversammlung beschlossen. Daniel Eicher: 
Dann wird das Projekt so angepasst, ohne die Gemeindeversammlung zu fragen? 
Ohne zu sagen, dass dies Mehrkosten von 165'000 nach sich ziehen wird. Dies ist 
nicht in der Kompetenz des Gemeinderates. Thomas Schmid: Hier drinnen wurde die 
Pflästerung beschlossen. Daniel Eicher: Ich stelle fest, dass man hier sehr komische 
Vorgehensweisen hat. 
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Thomas Spano: Für mich ist das wohl oder übel so, dass die Baustelle nicht einge-
stellt werden soll, was eine Ablehnung des Nachtragkredits faktisch bedeutet. Die 
Gemeinde hätte das Recht gehabt, das Verfahren einzustellen, was jedoch „tempi 
passati“ seien. Er stellte fest, dass die Kosten von 160‘000 Franken für den Nordteil 
des Projekts nicht im Budget enthalten seien und dass es sich um ein "nice to have" 
handle. Thomas Schmid betont, dass die finalen Kosten eines Projekts in dieser 
Phase normalerweise bekannt sein sollten, und dass es nicht korrekt wäre, die Kos-
ten nicht als Nachtrag zu melden. Es wurde klargestellt, dass ein Budget von 1,25 
Millionen Franken genehmigt worden sei, wovon 650‘000 Franken für Strassen vor-
gesehen seien. Diese Summe werde jedoch um 165‘000 Franken überschritten. Mike 
Hess: Verstehe ich es richtig, dass es noch keine konkreten Zahlen gibt und dass 
das Projekt exklusive Deckbelag im März oder April abgeschlossen wird, mit einer 
Schlussrechnung im September oder Oktober. Thomas Schmid rechnet vor, dass 
wenn die Kosten für die Strasse von 650‘000 Franken um CHF 165‘000 überschritten 
werden, diese CHF 815‘000.— kosten wird. Ich rechne mit Mehrkosten von CHF 
100‘000.--. 
 
Georg Furler: Als Kommissionspräsident dieser Kommission Gestaltung Dorfstrasse 
möchte ich die Historie aufzeigen und die Probleme bei der Planung und Umsetzung 
dieses Projekts zur Umgestaltung der Dorfstrasse. 2019 wurde berichtet, dass ein Kre-
dit für das Projekt genehmigt worden sei. Jedoch 20 Unterzeichner der IG Zwingen 
gegen das Projekt opponiert hätten, da sie eine bessere Gestaltung und eine Verlän-
gerung bis zum Kleebodenweg forderten. Ein Antrag auf einen Kredit von 100.000 
Franken für die Umgestaltung der Dorfstrasse wurde vom Gemeinderat gestellt, um 
Gestaltungsrichtlinien für zukünftige Projekte festzulegen. Der Kredit sei Mitte 2022 
fast einstimmig genehmigt worden. Eine Kommission habe das Projekt begleitet, um 
sicherzustellen, dass es wie geplant umgesetzt werde. Eine Begleitkommission sollte 
das Projekt zusammen mit dem Pflästerer und dem Landschaftsarchitekten begleiten. 
Es wurde ein Termin für Januar 2023 festgelegt, um die Prüfung des Projekts abzu-
schliessen. Der Begleitkommission habe verlangt, dass die Kosten ermittelt werden 
und man damit an die Gemeindeversammlung gehen müsse, um einen Nachtragskre-
dit vor Baubeginn zu beantragen. Georg Furler: Das ist die normale Vorgehensweise, 
nur in Zwingen findet diese nicht statt. Im November 2023 bekommen wir eine E-Mail, 
es ginge weiter mit einer „Startsitzung“. Dies ohne Traktandenlisten, Teilnehmer und 
Planbeilagen zur Vorbereitung auf diese Sitzung, damit man sich vorbereiten kann. Da 
das Projekt nicht professionell projektiert wurde, haben wir uns gesagt, so arbeiten wir 
nicht mit. Im Frühjahr 2024 stellten wir dann ganz fest, dass das Projekt hier präsentiert 
wurde. Wir, von der Begleitkommission, bedauern es, dass der Masterplan nicht wie 
vorgesehen zusammen mit den Planern professionell umgesetzt worden sei und dass 
der respektvolle Umgang mit Kommissionsmitgliedern gefehlt habe. Daher müsse man 
sich nicht wundern, dass sich niemand mehr für das Gemeinwohl einsetzen wolle. (Ap-
plaus für Georg Furler). 
Thomas Schmid: Das Resultat ist trotzdem erfreulich und lässt sich sehen, wie im 
Masterplan vorgesehen. Georg Furler: Nein, einige Punkte entsprechen nicht dem 
Masterplan. Sind nicht so genau, das sei dahingestellt. Macht nun, was ihr wollt. Wir 
haben uns zurückgezogen. 
Thomas Schmid: Tatsache ist, dass das Ganze viel Geld gekostet hat, zuerst über 
CHF 100‘000.— für Masterplan, diese Gestaltung und jetzt noch die CHF 165‘000.--. 
Georg Furler ergänzend: Sein Bericht im letzten Juni sei in den entsprechenden Ge-
meindenachrichten nicht veröffentlicht worden, da der Gemeinderat dies verhindert 
habe. Er erachtet dies als mangelnde Wertschätzung gegenüber einem Bürger. Dies 
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weil die Informationen nicht offen zugänglich gemacht wurden. Der Gemeinderat 
habe präventiv verhindert, dass solche Berichte in Gemeindenachrichten erschienen. 
 
 
 

 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Genehmigung einer 
Krediterhöhung zur Sondervorlage vom 18.12.2019 um CHF 165'000.00 auf neu 
CHF 815'000.00. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit 40:3 Stimmen. 
 
 
 
 

TRAKTANDUM 6 
Genehmigung Nachtragskredit zur Sondervorlage vom 23.03.2023 «Werkhof 
Etzmatt» (Kredit 6150.5040.01) CHF 45'000.00 

 
 

Thomas Schmid übergibt das Wort Michel Ellenberger. Michel Ellenberger: 
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Wortmeldung: 
Thomas Spano: Das ist genau so ein Fall von „Nice to Have“, das Geld kann an-
ders eingesetzt werden. Daher zurückstellen, nicht akzeptieren, nicht ausgeben. 
Im Werkhof „Ried“ hat es alles gehabt, ich weiss nicht warum es dies braucht? 
Für mich ist ganz klar, diese Zusatzkosten von 45‘000 Franken für eine Lager-
bühne und eine Heizung braucht es nicht. Dies ist eine klare Sparmassnahme, 
die leicht umsetzbar ist. Thomas Schmid: Diese Kosten seien notwendig, um den 
effizienten Betrieb des Werkhofs sicherzustellen. Bis Ende 2024 werde es eine 
Budgetüberschreitung von rund 10‘000 Franken geben, was zu geplanten Zusatz-
kosten von insgesamt 45‘000 Franken führe. Thomas Spano: Ich stelle den An-
trag, dies nicht anzunehmen. Thomas Schmid: Gut. Dies ist kein Antrag, sondern 
ein Votum. Ansonsten kann man den Antrag ablehnen.  
Niggi Schwarb: Ich komme mit einer Feststellung, Herr Schmid. Im Ried war man 
für einen relativ bescheidenen Betrag eingemietet. Heute weiss man, dass wir ab-
reissen. Das hat man damals nicht gewusst. Man ging einfach mit dem „Kopf 
durch die Wand“ und setzte eine viertel Million in den Sand. Die Prozesse sind 
nicht geführt. Da gehören Leute hin, die mit Geld umgehen können. Ich bin froh, 
über den neuen kompetenten Finanzverwalter. Der Gemeinderat muss da viel 
mehr hinschauen. Damals wurde ich von Ihnen „abgeputzt“. Thomas Schmid: Ich 
habe ein gewisses Verständnis. Wir haben damals die Parzelle 566 gekauft. Ihr 
Anliegen war bekanntlich, dass wenn man schon einen neuen Standort kauft, 
man dort den Werkhof definitiv realisiert und nicht zuerst ein Provisorium erstellt.  
Tobias Kron: Man beabsichtigt, den Schuppen beim Schloss zu räumen und die 
dortigen Bestände in die Etzmatt zu verschieben. Dies ist der Grund für den Büh-
nenbau. Thomas Schmid: OK. Besten Dank. Gibt es noch Fragen. 
Michael Schiener: Ursprünglich war geplant, dass die Halle neben dem Werkhof 
von diesem genutzt werden kann. Heute ist so, dass die Firma an die Firma Lo-
vecchio vermietet wurde und die Gemeinde damit schöne Mieteinnahmen gene-
riert. Der Punkt ist, dass nun eben diese Lagerfläche dort fehlt. Diese Neuorgani-
sation generiert diese Zusatzkosten. Dem gegenüber stehen die Mietzinseinnah-
men. 
Thomas Spano: Ich habe einfach kein Baugesuch für die Heizung gesehen. 
Selbst für einen Hühnerstall braucht es ein Baugesuch. Thomas Schmid: Für eine 
Hebebühne braucht es doch kein Baugesuch, wenn man nur eine Bühne erstellt. 
Thomas Spano: Herr Bauverwalter! Herr Bauverwalter! 
Christian Lindenberger (Bauverwalter): Ich hätte für den Innenraum auch nicht un-
bedingt ein Baugesuch verlangt. Das muss sogar bei der basellandschaftlichen 
Gebäudeversicherung angemeldet werden. 
Thomas Spano: Auch innen braucht es ein Baugesuch, wenn es sich um eine 
Feuerungsanlage handelt. 
Thomas Schmid: Wir haben den Kredit ja auch noch gar nicht bewilligt. Dein An-
trag war ja sowieso, den Baukredit abzulehnen. Gut, kommen wir zum Antrag: 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Genehmigung einer 
Krediterhöhung zur Sondervorlage vom 23.03.2023 um CHF 45'000.00 auf neu 
CHF 315'000.00. 

 
Beschluss: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag mit 20:16 bei entsprechender 
Anzahl Enthaltungen. 
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TRAKTANDUM 7 
Investitionskredit zur Sondervorlage «Ersatz Wasserleitung Laufenstrasse» 
Abschnitt Obermattweg bis Jostenmattweg (Kredit 7101.5030.13)  
CHF 450'000.00 (inkl. MWST CHF 486'450.00) 
 
Thomas Schmid: Wird das Eintreten bestritten? Thomas Schmid übergibt das Wort 
Tiziano Neri. Tiziano Neri: 
Die Graugussleitung zwischen Obermatt und Ostermattweg, die aus dem Jahr 1957 
stammt, ist in einem sehr schlechten Zustand. In den letzten vier Jahren gab es drei 
Leitungsbrüche, die insgesamt Kosten in Höhe von 158'171 Franken verursacht ha-
ben. Da die Leitung unter der Bundesstrasse verläuft, müssen die Vorgaben des Bun-
des (ASTRA) eingehalten werden, was bedeutet, dass nur kleine Flächen geöffnet und 
gewartet werden können. Dies führt zu erheblichen Mehrkosten. Die Gesamtkosten für 
die Leitungsbrüche belaufen sich auf 2'021.000 Franken, mit einem Schaden von 
106'000 Franken. Zuletzt gab es im Jahre 2022 und 2024 grössere Schadenfälle. 
 
Wortmeldung: 
Christian Lindenberger (Bauverwalter): Die Bauarbeiten sollten vor dem Bahn-
ersatz ausgeführt werden, wegen der Planungsarbeiten reicht dies nicht aus. 
Die Bauarbeiten wurden daher ab Oktober 2025 bis Ende 2025 eingeplant. 
Thomas Spano: Was geht in Sachen Instandhaltung (GEP und GWP) des 
Wasserleitungsnetzes? 
Christian Lindenberger (Bauverwalter): Beim Wasserleitungsnetz handelt es 
sich um den GWP (Generelle Wasserversorgungsplanung). Michel Ellenberger: 
In Zusammenarbeit mit dem Brunnenmeister und dem Bauverwalter haben wir 
eine Bestandsaufnahme der dringend sanierungsbedürftigen Teile des Netzes 
durchgeführt wurde. Diese Projekte wurden für die nächsten sechs Jahre priori-
siert (Violette Leitungen). Es wurde festgestellt, dass etwa 1,3 Millionen Fran-
ken für die Instandhaltung der bemängelten Leitungen benötigt wird.  
Georg Furler: Eine Frage zu den Projektierungskosten: werden diese über die 
allgemeine Bauverwaltung abgerechnet oder sind die in den Projektkosten ent-
halten? 
Christian Lindenberger (Bauverwalter): Es ist nicht vorgesehen, dass die Bau-
verwaltung die Projektierung macht. Diese sind bei den Projektkosten des je-
weiligen Ingenieurs enthalten. Georg Furler: Dann wäre es inskünftig empfeh-
lenswert, diese Arten von Leistungen resp. die Kosten auszuweisen: Dann 
weiss man über die Projektkosten, die Leitungskosten, die Grabarbeiten etc. 
Bescheid. Dadurch wird das Ganze besser nachvollziehbar. 
Christian Lindenberger: Das nehme ich sehr gerne mit Thomas Schmid: Gut, 
wenn es keine Fragen mehr gibt, können wir darüber befinden: 
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Investitionskredit in der 
Höhe von CHF 486'450.00 zu genehmigen. 
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Beschluss: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag grossmehrheitlich bei einigen 
Enthaltungen 
 
 
TRAKTANDUM 8 
Genehmigung des Konzessionsvertrags mit BKW 
 
Thomas Schmid: Wir haben den Vertrag nicht eingeblendet, aber dieser war in der 
Botschaft enthalten. Gibt es hierzu noch Fragen? 
 

 
 
Wortmeldungen: 
Georg Furler: Wieviel Geld erhalten wir von der BKW. Thomas Schmid: Es sind wei-
terhin rund CHF 100'000.--. 
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Konzessionsvertrag mit 
der BKW zu genehmigen 

 
Beschluss: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag einstimmig. 
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TRAKTANDUM 9 
Annex Bau Rosengarten Zentrum Passwang CHF 215'000.00 
 
Thomas Schmid übergibt das Wort Daniel Müller: Daniel Müller: 
Die Delegiertenversammlung hat unter dem Vorbehalt, dass die Gemeindesver-
sammlung dem Antrag zustimmt, den Annexbau beschlossen. Dieser kommt bei ei-
nem zweidrittel Mehr zustande. Bei kleineren Gemeinden kann es anteilsmässig 
sein, dass das Geschäft vor die Gemeindeversammlung muss.  
Thomas Schmid: Aufgrund unserer 2900 Einwohner beträgt der Anteil 215‘000.--, 
weshalb bei uns die Gemeindesversammlung zustimmen muss. Daniel Müller 
Ein weiteres Thema war die Finanzierung im Zweckverband, die aus eigener Kraft zu 
tragen sei. Die Investition wird durch das Stiftungsvermögen gedeckt, wobei der 
Zweckverband drei Viertel selbst tragen könne und ein Viertel fremdfinanziert werden 
müsse. Diese Finanzierung erfolge über das normale Budget. Thomas Schmid: So 
sieht es das Alters- und Pflegegesetz vor.  
 
Wortmeldungen: 
Thomas Spano: Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Konkurs der Al-
terswohnungen, was jedoch als unwahrscheinlich sei. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass der Marktwert durch die Baulandpreise gestiegen sei und das Budget besser 
ausgefallen sei als auch schon. 
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Thomas Schmid: Wer dies bezeugen kann, stimme durch Hand erheben zu: 
 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den anteiligen Wert der Ge-
meinde Zwingen für den Annex Bau Rosengarten Zentrum Passwang über CHF 
215'000.00 zu genehmigen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Antrag einstimmig. 
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TRAKTANDUM 10 
Informationen, Verschiedenes, Anträge 
 
Daniel Eicher: Die neue Bauverwaltung arbeitet also hervorragend, können wir sei-
tens BPK bestätigen. Sie sind also nicht nur teuer, sondern auch gut. Dies möchte 
ich hier festhalten. 
Michel Ellenberger: Zum Budget: Früher wurde gesagt: Wir hätten so gute Ergeb-
nisse, weil viele Projekte nicht umgesetzt würden. Die Bauverwaltung sei extrem effi-
zient, was zu höheren Kosten führe, jedoch sei dies auf die vielen laufenden Projekte 
zurückzuführen. Ich erwarte, dass im nächsten Jahr, wenn die Zahlen aktiviert wür-
den und Projekte abgeschlossen seien, nicht mehr so viele Projekte laufen würden.  
Georg Furler: Es wurde ein Verpflichtungskredit für die Aufarbeitung gesprochen, der 
nicht über die Bauverwaltung gehe und bis Ende 2025 laufen solle. Ich weise darauf 
hin, dass klare Trennungen zwischen den Projekten und der Bauverwaltung gemacht 
werden sollten, um weitere Kostenüberschreitungen zu vermeiden. 
 
Sarah Hueber: Ich möchte noch einen Aufruf für die Kleinsten, die dreijährigen Kin-
der machen resp. für die Spielgruppe machen. Der Verein Rägenbogen, der seit über 
30 Jahren besteht und sehr beliebt ist. Der Verein habe jedoch entschieden, die 
Spielgruppe ab Juli 2025 einzustellen, da es an Vorstandsmitgliedern mangele. Ab 
August 2025 müsse eine neue Lösung gefunden werden. Die Spielgruppe sei wichtig 
für die Attraktivität der Gemeinde und als Vorbereitung für den Kindergarten. Ein kan-
tonales Gesetz zur Sprachförderung für Kinder sei im Herbst in Kraft getreten, was 
die Bedeutung der Spielgruppe unterstreiche. Ich rufe alle interessierten Personen 
auf, sich bis zum 10. Januar zu melden, um die Spielgruppe zu übernehmen. Der 
Verein Rägenbogen bestehe weiterhin mit anderen Angeboten und suche auch hier 
Vorstandsmitglieder. 
Thomas Schmid: Der Neujahrsapéro der Gemeinde mit der Burger-Kooperation fin-
det am 1. Januar statt. Der Umzug zurück in die Schlossgasse 4 war für den 12. Ja-
nuar geplant, wobei die Verwaltung erst am 10. Januar wieder geöffnet sein würde. 
Nach etwa drei Jahren im Exil kehrte man ins Schlossareal zurück. Am 19. Februar 
kommt es zu einer Informationsveranstaltung für das neue Schulhausprojekt, das im 
Wettbewerbsverfahren ermittelt wurde. Am 14./15. Juni wurde ein Schlossfest ge-
plant, um die Fertigstellung der Steinbogenbrücke, der Dorfstrasse und der Schloss-
gasse 4 zu feiern. 
Pascal Strub: Mit grossem Stolz kann ich bekannt gegeben, dass Martin Forster zum 
Hauptmann befördert wurde war. Ich wünsche ihm viel Glück und Erfüllung in seiner 
neuen Position.  
Thomas Schmid: Dann stelle ich die obligate Frage betreffend Einwände zur heuti-
gen Versammlungsführung 
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Zwingen, im Februar 2025 
 
 
 
Für das Protokoll: 
 
Der Vorsitzende:    Der Protokollführer: 
 
 
 
sign.      sign. 
Thomas Schmid    Andreas Schärer 
Gemeindepräsident    Gemeindeverwalter 


